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628 gjlttftr. ftötoeij. („Sbleifterblatt") dir. 60

an unb lägt feine 3ioed:beftiiuinung immer beütlidjer er=
fennen. Ser gaffant, bev int $orûbergcl)en ben 2lr=
beiten einige Slufinerffamfeit fcljenft, fouftatiert mit 23e=

friebigung, bafj eS and) hier nuit ooftuârtâ geljt. 2ltt
attbent Steden werben bie füttftigeit ©trapenunterfülp
rungeit rüftig geförbert.' diejenige bei ber .fîoSittoSfabril
in SOtabretfd) ift zum kontieren ber Sücf'e fertig unb
wirb nom 3traf)enoerfef)r bereits benutzt. 2(m Üben
gange an ber 43al)n[)of =äJlibauftrape geben bie Arbeiten
anctj it)rer SSollenbung entgegen unb bie ber Sffnuitg
beS neuen Snrd)gangeS im Sege ftebenbcn Jpäufer fallen
biefeS fyrülijabr noci) abgetragen werben.

©rftdlung einer .b»ol,iimpriiflnicntnßö=2(nftalt iit
Uritüfci) (Sippenzell 21.4KI).). Sie ©emeinbeoerfaminlung
beauftragte beit ©emeinberat biefe fyrage 51t prüfen unb
gegebenenfalls fafort an bie ,£>anb 51t nehmen, woju il)iit
ber nötige Lrebit bewilligt würbe.

<3tni>tprd)erifc()c »-Bauten im Alan ton ©rnulninöeu.
(2lu§ ben ©tabtcatSuerhaublungeu). Sem ©raffen Stabt=
rate wirb beantragt, für bie ©rftetlung eiiteS 33ttreau
unb SertftättegebäubeS beim 2J!afc£)ineitl)auS in ©ils i.S.
einen $rebit 001t fyr. 182,000 zu bewilligen unb bie platte
1111b ben Àïpftenooranfd)lag Ijiefi'ir jit geitelimigeu.

^cugOauôbauprojett in töettinjonn. Sie tBuitbeSbe=
barbe l>at ein ^rojeft ausgearbeitet, baS bie ©rftelluitg
eines in ^ellinjona mit einem 5l'oftenauf=
wanb oan etwa einer 9Jt illicit aarfiebt.

Qkrorbmtng
betreffenb

baö Submiffionötucfen bei bei* ©ireftion
bet eiböenbffife()en QSauten.

v*oin dütnbeSvat am 2U. Te,;cmbev 11)17 gcuc()iuißti.

(Schlug.)

V. (Eröffnung öer Jhtaebote.
2(rt. 20. fjit ben Dffertforimtlareii ift ßeit unb Ort

ber Gröffitung ber Angebote befannt ju geben.

3ur ©va fftinng Ijabett nur bie Bewerber aber bereit
Vertreter .Qutritt. Sie ^ugelaffenen babett ibren Suiten,
»Beruf unb Sol)ttort in bie aufgelegte' Lifte einzutragen.
Sie ©röfftutng erfolgt burcl) Beamte ber Baubireltion.
Sie Üiamen ber Bewerber, baS Satitm ibrer (Eingaben
utib bie oan ihnen gefarberten Sotalbeträge für bie

einzelnen 2lrbeitSgattungeu unb Lieferungen, fotoie bie

©efamtforberung, niebt aber bie ©inljeitSpreife, fallen
oerlefeit unb pratafalliert werben.

Slrt. 21. Sie aitwefenben Bewerber fiitb barattf auf-
lnerffain z« matten, baft für bie aritbnietifcbe i){ict)tigfeit
ber oerlefeiten ©uiitinett feiteitS ber Baubireftion ['einerlei
©ernähr gcleiftet werben fdittt unb baft bie befinitio
geltenben ©nbfutninen erft nad) ber Berififation fällt©
lieber Slnfätje zufaminengeftellt werben fännen.

VI. gufd?htg.
2(rt. 22. Ütacl) ©ebluft beS ©röffmtugSaf'teS ftiib oan

ber Baubireftion möglicbft rafcl) bie Borarheiten für bie

Vergebung anjuarbiteit.
Sie Slngebate finb auf ibre aritbnietifcbe fHicljtigl'eit

Zu prüfen unb auf möglicbft gleiche BafiS zu bringen.
Sie f'antrollierteu unb nötigenfalls forrigierten ©ttb--

fumnten ber einzelnen 2lbfc()nitte finb auf überficbllicbe
Seife in einer Sabelle zufantntenzuftellen.

2lrt. 28. 2luSgefcblaffen oan ber Berücfficl)tigung finb
Slitgebate, welche :

a) ben ber 2luS)cbreibiutg zu ©runbe gelegten Bebiw
gitngen nicht eittfprecbcn ;

b) nach ihrem ffnbal.t unb ben eingereichten Stiftern
für ben oorliegenben ßtoeef nicht geeignet finb;

0) greife enthalten, bie z» ber betreffenbeit 2lrbeit in
einem foletjen SiftoerhaltniS fteljeu, baft eine oar=
fchriftSgcmäfte tHtiSfübrung nicht erwartet .werben
fann ;

d)- bie Serfmale imgenügenber ©rfahrung unb ©ad)-
fenntniS aber be* uitlautern SettbewerbeS an fiel)

tragen ;

e) oatt Bewerbern eingereicht finb, welche für tüchtige,
pünt't(icl)e unb oallftänbige 2luSführuitg bie erforber*
lic()e ©icl)er()eit nicht bieten aber nicht geitügenbe
finanzielle Sicherheit (eiften ;

f) oau Bewerbern eingereicht finb, bie beit Ülrbeiterlt
Löhne zahlen aber Arbeits Bebingungen ftellen,
welche hinter ben in ihrem ©ctocrbe üblichen Löhnen
bezw. 2lrbeit*bebingungeit zurücfbleibeit. 2ÜS übliche
Löhne gelten aar allem biejentgen, welche in Lahn-
tarifen enthalten 'finb, bie gemeinfani oau ben
Unternehmer-- unb LI rheiter a rgu n i fa t ia ne ti ber be=

treffenben LanbeSgegetib aufgeftellt warben finb;
g) oan Bewerbern eingereicht finb, welche bie gemäß

nachftehenbem Llrtifel 24 an fie gerichteten fyrageti
nicht in befriebigenber Seife beantwortet haben.

Über bie Cluelleu allfälliger Uufarmatianeu burcl) bie
Baubireftion ift [einerlei 3luSfuitft zu erteilen.

Slrt. 24. Um feftzuftellen, ab ein Bewerber bie üblichen
Löhne bezahlt unb angenteffene 2(rbeitSbebiuguugeit ftellt
(Llrt. 28, Id t) unb in welchem Umfang er fd)ioeizerifd)e
Arbeiter befcljäftigt, ift bie Baubireftion berechtigt, ihm

(.Barrett,
BAAR, Kt. Zug (Schweiz).

8PE«IAL,FABRIK
für 5187

Karreten, Stielwaren
Fasshahnen
Haushaltungsartikel
Mähfadenspulen
Holzwaren aller Art
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Export. Telegramm-Adresse: Barrett Baar. Telephon714.

628 Jllustr. schweiz, Handw.-Zeitung („Meisterblatt") à à»

an und läßt seine Zweckbestimmung immer deutlicher er-
kenneil. Der Passant, der im Vorübergehen den Ar-
beiten einige Aufmerksamkeit schenkt, konstatiert mit Ve-
friedigung, daß es auch hier nun vorwärts geht. An
andern Stellen werden die künftigen Straßeuuuterfüh-
rungen rüstig gefördert. Diejenige bei der Kosmosfabrik
in Madretsch ist zum Montieren der Brücke fertig lind
wird vom Straßenverkehr bereits benutzt. Am Über-

gange an der Bahnhof-tüidaustraße gehen die Arbeiten
auch ihrer Vollendung entgegen und die der Öffnung
des neuen Durchganges im Wege stehenden Häuser sollen
dieses Frühjahr noch abgetragen werden.

Erstellung einer HolzimprägnienmgS-Ansiall in
Urnäsch (Appenzell A.-Rh.). Die Gemeindeversammlung
beauftragte den Gemeinderat diese Frage zu prüfen und
gegebenenfalls sofort an die Hand zu nehmen, wozu ihm
der nötige Kredit bewilligt wurde.

Stadtzürchcrische Bauten im.Kanton Granbiinden.
(Aus den Stadtratsverhandlungen). Dem Großen Stadt-
rate wird beantragt, für die Erstellung eines Bureau
und Werkstättegebändes beim Maschinenhaus in Sils i.D.
eine» .Kredit von Fr. 422,«»»» zu bewilligen und die Pläne
und den .Kostenvorauschlag hiefür zu genehmigen.

Zeughansbauprojekt in Bellinzona. Die Buudesbe-
hörde hat ein Projekt ausgearbeitet, das die Erstellung
eines Zeughauses in Bellinzona mit einem .Kostenauf-
wand von etwa einer Million vorsieht.

Verordnung
betreffend

das Subnnssionswesen bei der Direktion
der eidgenössischen Bauten.

lPom LundcsnU >1», 2U, Timber >»>7 gcnckimigv,
l Schluß.»

V. Eröffnung der Angebote.
Art. 2t). In den Offertformularen ist Zeit und Ort

der Eröffnung der Angebote bekannt zu geben.

Zur Eröffnung haben nur die Bewerber oder deren
Vertreter Zutritt. Die Zugelassenen baben itzren Name»,
Beruf und Wohnort in die aufgelegte' Liste einzutragen.
Die Eröffnung erfolgt durch Beamte der Bandirektio».
Die Namen der Bewerber, das Datum ihrer Eingaben
und die von ihnen geforderten Toralbeträge für die

einzelnen Arbeitsgattungen und Lieferungen, sonne die

Gesamtforderung, nicht aber die Einheitspreise, sollen
verlesen und protokolliert werde».

Art. 2k Die anwesende» Bewerber sind daraus aus-
merksam zu machen, daß für die arithmetische Richtigkeit
der verlesenen Summen seitens der Bandirektio» keinerlei
Gewähr geleistet werden kann und daß die definitiv
geltenden Endsummen erst nach der Verifikation sämt-
licher Ansätze zusammengestellt werden können.

VI. Zuschlag.
Art. 22. Nach Schluß des Eröffnungsaktes sind von

der Bandirektio» möglichst rasch die Vorarbeiten für die

Vergebung anzuordnen.
Die Angebote sind auf ihre arithmetische Richtigkeit

zu prüfen und auf möglichst gleiche Basis zu bringe».
Die kontrollierte» und nötigenfalls korrigierten End-
summen der einzelne» Abschnitte sind auf übersichtliche
Weise in einer Tabelle zusammenzustellen.

Art. 22. Ausgeschlossen von der Beriictsichtigung sind
Angebote, welche:

u>) den der Ausschreibung zu Grunde gelegten Bedin-
gunge» nicht entsprechen;

h> nach ihrem Fnhal.t und den eingereichten Muster»
für den vorliegende» Zweck nicht geeignet sind;

e, Preise enthalten, die zu der betreffenden Arbeit in
einem solchen Mißverhältnis stehen, daß eine vor-
schriftsgemäße Ausführung nicht erwartet werde»
kann;

cl) die Merkmale ungenügender Erfahrung und Sach-
kenntnis oder des uulautern Wettbewerbes an sich

tragen;
a) von Bewerbern eingereicht sind, welche für tüchtige,

pünktliche und vollständige Ausführung die erforder-
liche Sicherheit nicht biete» oder nicht genügende
finanzielle Sicherheit leisten:

k) von Bewerbern eingereicht sind, die den Arbeitern
Löhne zahlen oder Arbeits - Bedingungen stellen,
welche hinter den in ihren, Gewerbe üblichen Löhnen
beziv. Arbeitsbedingungen zurückbleiben. Als übliche
Löhne gelte» vor allem diejenige», welche in Lohn-
tarisen enthalten sind, die gemeinsam von den
Unternehmer und Arbeiterorganisationen der be-

treffenden Landesgegend aufgestellt worden sind;
g'l von Bewerbern eingereicht sind, welche die gemäß

nachstehendem Artikel 24 an sie gerichteten Fragen
nicht in befriedigender Weise beantwortet haben.

liber die Ouellen allfälliger Informationen durch die
Baudirektion ist keinerlei Auskunft zu erteilen.

Art. 24. Um festzustellen, ob ein Bewerber die üblichen
Löhne bezahlt und angemessene Arbeitsbedingungen stellt
(Art. 22, l i t) und in welchem Umfang er schiveizerische
Arbeiter beschäftigt, ist die Baudirekliou berechtigt, ihm

VHZìiî, Xt. ?ug (8otiwsi?).

S5110551^^ I î 1
küi- 5187

K-ii'i'stsn, Ltiiziwsi'iZti

tlsustl-lttungs-tt'tjlosl
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Verkaufs- und Beratungsstelle: ZÖRICH Peterhof :: Bahnhofstrasso 30

MM»«» Telegramme) DACH PAPPVERBAND ZÜRICH - Telephon-Nummer 3636 anannw
—— «nn 87i4

Lieferung von :

Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen Filzkarton

iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
Sit fd)riftlicl)or Beantwortung fragen über bte ber

Löhne, SlrbeitSseit, Nationalität ber Arbeiter, 3a 1)1 ber

Lehrlinge, Loljnsufchlag für Übevftunben mtb bergleidjett
uorjulegett.

®ie baljerigen Angaben ftub für ilm bei 2luSfül)rung
ber betreffenben Arbeit ober Lieferung oerbinbtiel).

®ie mit ber 'Ausführung betrauten Uuternebmer haben
bte non ibiten eingegebenen StrbeitSbebingungen auf beut

Arbeitspläne ober in ber Serfftätte an geeigneter ©teile

attjufrîjlagen.
®ie Baubiref'tion ift berechtigt, bic SluSführuug ber

'Arbeiten unb Lieferungen in ben Bkrfftätteu unb Nlaga»
Sitten ' unb auf belt Arbeitsplänen su überwachen, bie

Einhaltung ber ihr gemachten Eingaben buret) ihr gut
fcheineitbe Nîittel su foiitrolliereit unb non ben Arbeiter»
unb Sohnliften Einficht su nehmen.

Art. 25. Unter ben Angeboten, bie nach AuSfd)eibung
ber in Art. 25 aufgezählten ttocl) oerbleibeu, ift für ben

3ufcf)(ag benjenigett ber Borsttg su geben, iuelct;e ©ernähr

für richtige Ausführung bieten unb sugleicl) preiStoürbig
fittb. 93ei Beurteilung ber 'jkeiSwürbigfett ift namentlich

barauf su achten, bafi eiuerfeitS bie greife nicht überfetjt
fittb, anberfeitS aber ein angemeffener Berbicttft beS

Bewerbers su ermarten ift.
3ur Beurteilung ber Eignung unb 'jkeiSwürbigfeit

ber Angebote fanu 'bie Baubiref'tion in ben fyällen, too
fie fiel)

'
sur Beurteilung als nicht auSreicljenb befähigt

eracljtet, ©ac()uerftäubige beisiehen.

Bei mehreren fonft gleichwertigen Angeboten ift beim

jenigen Bewerber ber Borsug su geben, ber non ber
Baubiref'tion fetjon länger feinen großem Auftrag er»

halten hat.
Art. 2(>. Angebote aus beut Auslaub bürfen nur

berüeffichtigt werben, wenn non iuläubifchen Bewerbern
bie Arbeit ober Lieferung nicht ober nur ju wefentlicf)
höherem greife ausgeführt würbe. Unter iuläubifchen
Bewerbern ift bei fonft ungefähr gleichwertigen Auge»
boten ben ©chweiserbttrgorit ber Borsug su geben; bei

Kolleftioeiitgaben ift bie Nationalität ber Teilhaber su
nennen. Ebettfo ift bei fonft ungefähr gleichwertigen
Angeboten benjenigett Bewerbern ber Borsug su geben,
bie'sur Ausführung ber Arbeit hauptfächlid) fcl)weiserifcl)e
Arbeiter oermettben.

Art. 27. Bei ungefähr gleichwertigen Angeboten fittb
bie am Orte ber Ausführung ober beffen Nähe nieber»
gelaffetten ©emerbetreibenben oorsugSweife su berücfficl)»
(igen, wenn fie bie Arbeit int eigenen Betriebe ausführen.

Art. 28. ftollefttueingaben gewerblicher Bereiniguit»
gen fittb womöglich ,gt berücfficl)tigen, fofern ber Bau»

bireftion bie ©enehutiguitg ber Berteilung ber Arbeiten
auf bie eittselitett ©Teilhaber sugeftanben wirb unb fiel)
bie SÜolleftiubemcrbcr uerpflichteu, int $alle oott Nlei»
uungSoerfcl)iebenl)eiteu bie Berteilung itacl) äßeifttng ber
Baubireftioit oorsuueljtueii.

Art. 20. 3ft eine unteilbare Arbeit für einen ein»

Seilten Unternehmer su groß, ober liegen anbete ©rt'iitbe
oor, fie getiteinfani an mehrere Bewerber, bie getrennte
Offerten- eingereicht hoben, su übertragen, fo feist bie

Baubiref'tion nach Anhörung ber in Betracht falleitben
Bewerber bie EiitbeitSpreife für ' bie getttetnfame Ber»
gebung ait eine ober mehrere su bilbenbe JMleftio»
gefellfchaften feft. jyür bte neu feftsnfetsenben greife
hielten biejenigett ber getrennten Offerten als obere ttttb
untere ©reuse. ES fleht ben Bewerbern frei, ber Sollet'»
tiogcfellfcljaft beitreten ober nicl)t.

Art. 30. 3ft feines ber bei öffentlichen unb engem
Konfurrensett in Betracht fontntenben Angebote für an»
ttehntbar su erachten, fo hot bie Ablehnung fäintlicf)er
Angebote su erfolgen, unb es ift, wenn nicht bie frei»
hättbige Bergebttttg ober bie Ausführung itt Negie oor»
gesogen wirb, ein netteS Berfahreti einsuleitett.

Art. 31. Ergibt bie Prüfung ber Eingaben, baff
bttrcl) Niitgbilbuitg eine illogale 'jjreiSfteigerung besweeft
wirb, fo foil bie betreffenbe Arbeit freihättbig oergebett
ober in Negie ausgeführt werben.

Art. 32. ©er Eutfcheib über ben 3ufcl)lag ift mit
Beförberttng herbeisttführeu unb beut ober ben mit beut

3ufcl)tag bebachten Bewerbern befanitt su geben, ©leid)»
Seitig fittb attcl) bie übrigen Bewerber oottt Nefultat ber
Bergebuttg itt Kenntnis su fepett.

Art. 33. D i a cl) erfolgtem 3ufd)lag ift ben Bewerbern
mitzuteilen, baß bie fjufanttnenftellung ber Singebote,
fowie letztere felbft währettb ber bent 3ufd)(ag folgettbett
acht ©age für fie ober ihre Bertreter sut' Einficht auf»
gelegt feien.

®ie Einficht begehreitbeit Bewerber ober bereit Ber»
treter hoben fiel) als foldje su legitimieren.

®ie Slttfloge erfolgt in ber Neget bei berjenigett
SluttSftelle, bei welcher bie ©ubmiffionSunterlagen ein»

gefehett werben founten.

Die Cage öes> Harbiömarftes
hat itt ben lelgteu Nfotiaten feine ioefent(ic()e Beraube»

rung erfahren. ®ie oorbaiibenett SAeugett fittb an»
batteritb gering unb gehen fcl)lanfweg ab. Bas ift int
28 inter tneift fo. Bie SDBoffer fräf te fittb 51t biefer 3afjreS»

Nr, 5U
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zu schriftlicher Beantivortnng Fragen iiber die Höhe der

Löhne, Arbeitszeit, 'Rationalität der Arbeiter, Zahl der

Lehrlinge, Lohnzuschlag für Überstunden und dergleichen

vorzulegen.
Die daherigen Angaben find für ihn bei Ausführung

der betreffende» Arbeit oder Lieferung verbindlich.
Die mit der Ausführung betrunken Unternehmer haben

die von ihnen eingegebenen Arbeitsbedingungen auf dem

Arbeitsplatze oder in der Werkstätte an geeigneter Stelle
anzuschlagen.

Die Baudirektion ist berechtigt, die Ausführung der
Arbeiten und Lieferungen in den Werkstätten und Magen
zinen und ans den Arbeitsplätzen z» überwachen, die

Einhaltung der ihr gemachten Angaben durch ihr gut
scheinende Mittel zu kontrollieren und von den Arbeiter-
und Lohnlisten Einsicht zu nehmen.

Art, 22, linker den Angeboten, die nach Ausscheidung
der in Art, 22 aufgezählten noch verbleiben, ist für den

Zuschlag denjenigen der Vorzug zu geben, welche Gewähr
für richtige Ausführung bieten und zugleich preiswürdig
sind. Bei Beurteilung der Preiswürdigkeit ist namentlich

daraus zu achten, das; einerseits die Preise nicht übersetzt

sind, anderseits aber ein angemessener Verdienst des

Bewerbers zu erwarten ist.

Zur Beurteilung der Eignung und Preiswürdigkeil
der Angebote kann die Baudirektion in den Fällen, wo
sie sich

'
zur Beurteilung als nicht ausreichend befähigt

erachtet, Sachverständige beiziehe».

Bei mehreren sonst gleichwertigen Angeboten ist dem-

jenigeu Bewerber der Vorzug zu geben, der von der
Baudirektio» schon länger keinen grösser» Austrag er-
halten hat,

Art. 2«>, Angebote ans dem Ausland dürfen nur
berücksichtigt werden, wenn von inländischen Bewerbern
die Arbeit oder Lieferung nicht oder nur zu wesentlich

höherem Preise ausgeführt würde, linker inländischen
Bewerbern ist bei sonst ungefähr gleichwertigen Auge-
boten den Schiveizerbürgern der Vorzug zu geben; bei

Koslektiveingaben ist die Nationalität der Teilhaber zu
nennen. Ebenso ist bei sonst ungefähr gleichwertigen
Angeboten denjenigen Bewerbern der Vorzug zu geben,
die zur Ausführung der Arbeit hauptsächlich schweizerische
Arbeiter verwenden,

Art. 27, Bei ungefähr gleichwertigen Angeboten sind
die am Orte der Ausführung oder dessen Nähe nieder-
gelassene» Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksich-

tigen, wenn sie die Arbeit im eigenen Betriebe ausführen,
Art. 22. Kollektiveingaben gewerblicher Vereinign»-

gen sind womöglich zu berücksichtigen, sofern der Bau-

direktion die Genehmigung der Verteilung der Arbeiten
auf die einzelnen Teilhaber zugestanden wird und sich
die .Kollektivbeiverber verpflichten, im Falle von Mei
nuugsverschiedenheiten die Verteilung nach Weisung der
Baudirektion vorzunehmen.

Art, 2!l, Ist eine unteilbare Arbeit für einen ein-
zelnen Unternehmer zu gros;, oder liegen andere Gründe
vor, sie gemeinsam an mehrere Bewerber, die getrennte
Offerten eingereicht haben, zu übertragen, so setzt die

Baudirektio» nach Anhörung der in Betracht fallenden
Bewerber die Einheitspreise für'die gemeinsame Ver-
gebung an eine oder mehrere zu bildende Kollektiv
gesellschasten fest. Für die neu festzusetzenden Preise
dienen diejenigen der gelrennten Offerten als obere und
untere Grenze. Es steht den Bewerbern frei, der Kollek-
tivgesellschaft beizutreten oder nicht.

Art, 20, Ist keines der bei öffentlichen und engern
Konkurrenzen in Betracht kommenden Angebote für an-
uehmbar zu erachten, so hat die Ablehnung sämtlicher
Angebote zu erfolgen, und es ist, wenn nicht die frei-
händige Vergebung oder die Ausführung in Negie vor-
gezogen wird, ein neues Verfahren einzuleiten.

Art. 21, Ergibt die Prüfung der Eingaben, daß
durch Ringbildung eine illoyale Preissteigerung bezweckt
wird, so soll die betreffende Arbeit freihändig vergeben
oder in Regie ausgeführt werden,

Art. 22. Der Entscheid über den Zuschlag ist mit
Beförderung herbeizuführen und dem oder den mit dein
Zuschlag bedachten Bewerbern bekannt zu geben. Gleich-
zeitig sind auch die übrigen Bewerber vom Resultat der
Vergebung in Kenntnis zu setzen.

Art, 22, Nach erfolgtem Zuschlag ist den Bewerbern
mitzuteilen, das; die Zusammenstellung der Angebote,
sowie letztere selbst während der dem Zuschlag folgenden
acht Tage für sie oder ihre Vertreter zur Einsicht aus-
gelegt seien.

Die Einsicht begehrenden Bewerber oder deren Ver-
treter haben sich als solche zu legitimieren.

Die Auflage erfolgt in der Regel bei derjenigen
Amtsstelle, bei welcher die Submissionsunterlagen ein-
gesehen werden konnten.

Die Lage des Aarbidmarktes
hat in den letzten Monaten keine wesentliche Neräude-
rung erfahren. Die vorhandenen Mengen sind au-
dauernd gering und gehen schlankweg ab. Das ist im
Winter meist so, Die Wasserkräfte sind zu dieser Jahres-
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